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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1996 

Geschäftszahl 

95/14/0124 

Rechtssatz 

Es ist einem Arbeitnehmer nach Erreichen des 60. Lebensjahres die Verlegung des Wohnsitzes an den 
Tätigkeitsort nicht zumutbar, wenn von vornherein feststeht, daß er die Berufstätigkeit wie dies der allgemeinen 
Übung entspricht - spätestens mit Erreichen des 65. Lebensjahres einstellen wird. 


